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AACHEN, DEN 15.07.2021 NR. 20

STÄDTEREGION AACHEN

Bekanntmachung

Der Wasserverband Eifel-Rur plant zur dauerhaften Siche-
rung der Wurmböschung im Planbereich die Errichtung ei-
ner sogenannten Krainerwand. Diese Sicherung dient dem 
Schutz der vorhandenen Abwasserleitung. Die Krainerwand 
besteht aus einer stabilen Holzkonstruktion, die etagenwei-
se in die Böschung eingearbeitet wird. Durch diesen Einbau 
von natürlichen Materialien wird eine dauerhafte, nachhalti-
ge Sicherungswirkung erzielt.

Die Zulässigkeit der Maßnahme wird in einem wasserrecht-
lichen Plangenehmigungsverfahren durch die Untere Was-
serbehörde der StädteRegion Aachen geprüft.

Das Vorhaben stellt einen Gewässerausbau im Sinne von § 
67 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dar und fällt un-
ter Ziffer 13.18.2 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG). Danach ist im Rahmen ei-
ner standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles gemäß 
§ 7 Abs. 2 UVPG festzustellen, ob für das geplante Vorha-
ben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist.

Der zu sichernde Böschungsbereich der Wurm liegt im FFH-
Gebiet „Wurmtal südlich Herzogenrath“ (DE-5102-301). Es 
wurde eine FFH Voruntersuchung durchgeführt sowie ein 
Fachgutachten zum Artenschutz vorgelegt. Beide Gutachten 
kommen zu dem Ergebnis, dass durch die geplante Maßnah-
me das FFH-Gebiet nicht nachhaltig beeinträchtigt wird und 
unter Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen Beeinträch-
tigungen ausgeschlossen werden können. Erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten.

Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist 
nicht erforderlich.

Die Entscheidung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 UVPG 
bekannt gemacht.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Aachen, den 01.07.2021 Städteregionsrat 
 Dr. Grüttemeier

STÄDTEREGION AACHEN

Öffentliche Bekanntmachung über die Offenlegung des 
Liegenschaftskatasters aus Anlass der Fortführung des 
Nachweises von Lagebezeichnungen, Bodenschätzungs-
ergebnissen und Eigentümerangaben

Das Kataster- und Vermessungsamt der StädteRegion Aa-
chen hat den Nachweis von Lagebezeichnungen, Boden-
schätzungsergebnissen und Eigentümerangaben im Amt-
lichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) 
fortgeführt. 

Gemäß § 13 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesvermes-
sung und das Liegenschaftskataster in der Fassung vom 01. 
April 2014 (VermKatG NRW) in Verbindung mit § 22 der 
Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Lan-
desvermessung und das Liegenschaftskataster in der Fas-
sung vom 09. Dezember 2019 (DVOzVermKatG NRW) wer-
den die veränderten Teile des Liegenschaftskatasters durch 
Offenlegung bekannt gegeben.

Die Offenlegung erfolgt im Kataster- und Vermessungsamt 
der StädteRegion Aachen, Zollernstraße 20, 52070 Aachen, 
Gebäude F, Raum 132/133

in der Zeit vom 02.08.2021 bis einschließlich 03.09.2021

montags, dienstags, donnerstags von 8:00 Uhr bis 16:00 
Uhr
mittwochs von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
und
freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

Während der Offenlegungszeiten wird den Eigentümern und 
Eigentümerinnen, Erbbauberechtigten, sowie Inhabern und 
Inhaberinnen grundstücksgleicher Rechte Gelegenheit ge-
geben, sich über die Fortführung des Katasternachweises 
der sie betreffenden Grundstücke unterrichten zu lassen und 
den Datenbestand des Liegenschaftskatasters einzusehen.
Eigentümerangaben können gemäß § 14 VermKatG NRW 
nur demjenigen bereitgestellt werden, der ein berechtigtes 
Interesse darlegt. Einer Darlegung des berechtigten Interes-
ses bedarf es nicht, wenn Eigentümerinnen, Eigentümer und 
Erbbauberechtigte die sie betreffenden Eigentümerangaben 
beantragen. 

Zur Vermeidung der Verbreitung des Coronavirus muss 
die Einsichtnahme in das offengelegte Liegenschaftska-
taster zuvor terminlich vereinbart werden.
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Hierfür stehen folgende Kontaktmöglichkeiten zur 
Verfügung:
Tel.: 0241 / 5198 – 2546
Mail: katasterauskunft@staedteregion-aachen.de

Belehrung über den Rechtsbehelf:
Gegen die Fortführung des Liegenschaftskatasters kann in-
nerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist 
Klage erhoben werden.
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Aachen, Postfach 
101051, 52010 Aachen schriftlich einzureichen oder zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten / der Urkundsbeamtin in der 
Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts zu erklären.
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle des Ge-
richts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der 
verantwortenden Person versehen sein oder von der verant-
wortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. 
Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten tech-
nischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbe-
dingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 
2017 (BGBI. I S. 3803).
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de.

Aachen, den 01.07.2021 Der Städteregionsrat
i.A. Tanja Breuer

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese öf-
fentliche Bekanntmachung zugestellt. 
I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen, 
Der Städteregionsrat 
A 32.1 – Amt für Ordnungsangelegenheiten
Zollernstraße 20, 52070 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

GÖBEL SASCHA 
HELMUT

SCHAUFENBERGER 
STRASSE 31,
52477 ALSDORF

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 3406.060015426 08.07.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsange-
legenheiten der StädteRegion Aachen, Zollernstraße 20, 
52070 Aachen  und kann dort während der Öffnungszeiten 
von dem Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 08.07.2021 Der Städteregionsrat
 i.A. Blaskowitz

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

GÜNAY HAKAN       MITTELSTRASSE 87
52146 WÜRSELEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 3406.60015347 21.04.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der StädteRegion Aachen, Zollernstraße 20, 52070 
Aachen  und kann dort während der Öffnungszeiten von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in 
Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 29.06.2021 Der Städteregionsrat
 i.A. Blaskowitz

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

MICHOVSKA SANIJE                        STICH 30,                      
52249 ESCHWEILER
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III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 3406.020062823 05.05.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der StädteRegion Aachen, Zollernstraße 20, 52070 
Aachen  und kann dort während der Öffnungszeiten von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in 
Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 07.07.2021 Der Städteregionsrat
 i.A. Blaskowitz

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese öf-
fentliche Bekanntmachung zugestellt. 

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

Der Städteregionsrat 
Amt 36 – Straßenverkehrsamt
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

ALTUNTAS ZEYNEP HERZOGENRATHER 
STRASSE 20,
52477 ALSDORF

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2021/75/ADA/CS 06.07.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-

len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden. 

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 06.07.2021 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

ALTUNTAS ZEYNEP HERZOGENRATHER 
STRASSE 20,
52477 ALSDORF

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2021/76/ADA/CS 06.07.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 06.07.2021 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

EICHBERG MARCEL 
WINFRIED

DECHANT-DECKERS-
STRASSE 13,
52249 ESCHWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2021/72/ADA/TZ 01.07.2021
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IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 01.07.2021 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

ELSNER MELANIE 
CARMEN

DOBACHER STRASSE 62, 
52146 WÜRSELEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2021/78/Rückruf/BR 12.07.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 12.07.2021 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau  Breuer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

GABOR ZSUSKA   SALMSTRASSE 23A,
52222 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

Ordnungsverfügung 36.1/2021/71/VA/TZ 30.06.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhrvon dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 30.06.2021 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

IVANOV IVAYLO   KLEEFELDSTR. 4,
52222 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2021/73/SA/BR 05.07.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 05.07.2021 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Breuer
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II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

JÖRRES ACHIM   IM JOHANNISTAL 2, 
52064 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

Ordnungsverfügung 36.1/2021/77/VA/TZ 08.07.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 08.07.2021 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

LALMIAH MOHAMED   MITTELSTRASSE 57, 
52222 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2021/74/VKA/CS 05.07.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 05.07.2021 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

OANCEA PETRU-
CONSTANTIN   

PRATTELSACKSTRAS-
SE 34, 
52222 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

fehlender 
Versicherungsschutz

36.1/2021/79/VA/PL 13.07.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 13.07.2021 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Pletz-Wolkenar

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

OLSSON BENGT ERIC BAHNHOFSTRASSE 13, 
52064 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2021/70/SA/TZ 30.06.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
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Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 30.06.2021 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

STOICA ANA-MARIA   MITTELSTRASSE 57, 
52222 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2021/74/VKA/CS 05.07.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 05.07.2021 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Schürmann


